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S S2. Samstag den 25. Dezember 1897.

AbonnementSprciS:
Für die Stadt Solothurn

Jährlich Fr. S.

Halbjährlich Fr. ». -.
Franko durch die ganze

Schweiz:
Jährlich Fr. ».

Halbjährlich Fr. ». —.

Für das Ausland:
Jährlich Fr. g. —.

schweizerische

eitung.

EinrückungSgebühr:
w Cts. die Petitzetlc oder

deren Raum,
l» Pf. für Deutschland).

Erscheint jeden EamStag

I Bogen stark.

Bliese und Gelder Iranko.

Einladung !>»» AIlWUMkllt.

Am Schlüsse des scheidenden Jahres wenden wir uns

wiederum an den Hochwürdigen Klerus, mit der Bitte, die

„Schweizerische Kirchen-Zeitung" durch Abonnement und

Mitarbeit gütigst unterstützen zu wollen. Die „K.-Z." kann

bei den jetzigen Verhältnissen selbstredend nicht den Anspruch

erheben, ein „Fachblatt" für die Geistlichkeit zu sein, als was

sie einst betrachtet wurde. Bei einem „Redaktor im Neben-

amte" wäre das ja fast eine Unmöglichkeit. Wohl aber kann

sie doch dem Hochw. Klerus viel Anregendes, Belehrendes

und Interessantes bieten. Und wenn sie einmal allgemein

als „Sprechsaal" benützt würde zum Ideenaustausch unter
den Geistlichen unserer ausgedehnten Diözese, dann würde

sie voraussichtlich noch an Interesse gewinnen. Wir appel-
lieren hauptsächlich an die Hochherzigkeit der Hochw. Herren

Kapitelsdekane, die wir inständig ersuchen, uns doch Nekrologe
der verstorbenen Herren Kapitularen und kurze Mitteilungen
über die wichtigern kirchlichen Angelegenheiten ihrer Kapitel
zugelangen zu lassen. Denn es ist bemühend für die Re-

daktion, hier zumeist aus Tagesblättern schöpfen zu müssen.

Möge auch der Hochw. Klerus des Berner Jura uns mit

Korrespondenzen und Beiträgen erfreuen; unser Blatt ge-

währt französischen Mitteilungen gerne Raum. — Den

bisherigen Mitarbeitern unseren tiefgefühlten Dank!

Die Redaktion M Expedition

der „Schweiz. Kirchen-Zeitung."

Die jetzt geltenden Bestimmungen für die Feier der

Requiemsmessen.
(Aus dem „Freiburger Kathol. Kirchenblatt.")

Durch das allgemeine Dekret der Ooii^rezzutio ki-
tuum vom 30. Juni 1896 über die Orationen und die Se-

quenz in den Requiemsmessen, ferner durch das Dekret àueto
vom 8. Juni 1896 (näher erklärt durch ein Dekret der

Ritenkongregation vom 12. Januar 1897) über die Privat-
requiemsmessen pro àio obitu8, sind die bisher allgemein
beobachteten Normen in Bezug ans die Feier der Requiems-
messen etwas geändert worden. Wir glauben den Lesern

einen Gefallen zu erweisen, wenn wir die jetzt geltenden

Bestimmungen über die Feier der Requiemsmessen im Folgen-
den zur Darstellung bringen.

In Bezug auf die Zahl der Orationen der Messe gilt

im allgemeinen der Grundsatz, daß alle Messen, die einem

ollieium àuplex entsprechen, eine Oration haben. Wenn
wir diesen allgemeinen rubrizistischen Grundsatz auf die

Requiemsmessen anwenden, so ergeben sich die Bestimmun-
gen des Dekrets vom 30. Juni 1896 als naturgemäße
Folge. Das ollieium àst'uuetorum ist nämlich ollieium
àuplex am Gedächtnistag aller verstorbenen Gläubigen und

am Todes- oder Begräbnistag eines Verstorbenen: »ollieium
lit Duplex pro Dàuetis in lloniinemoratione omnium
Diäelium Oel'unetorum et in àie ointus seu àepo-
sitionis Dàneti.- I Die Feier des Todes- oder Be-
gräbnistagcs aber erhält nach kirchlichem Gebrauch gleich-
sam ihre Fortsetzung und Vollendung durch Feier des 3.,
7. und 30. Tages nach dem Todes- oder Begräbnistag
und durch Feier des Anniversartages, weshalb das ollieium
cieluuetorum auch für diese Tage den Charakter eines

ollieium àuplex hat. Deshalb haben alle Messen àe re-
quie (àe enntutw àe ieetw ritu permittente), die

zelebriert werden »in à (lommemoratinnis Omnium De-
t'unetorum, et in àie Oepomtionis et in anniverssrio
vekuneti, et similiter in àie lertia, Septimu Iri-
Zesima- nur eine Oration, so lautet die Rubrik des Missale,
so lautet auch das Dekret vom 30. Juni 1896, das also
eigentlich nichts Neues enthält. Es fragt sich jetzt nur,
wann kann man von einer Messe àe requie sagen, daß
sie in àie obitus, 111. VlI. XXX. et unniversnria àie
gefeiert sei.

à. Die Messen cie requis pro ciie obiius.

I. Als missa in àie obitu8 mit einer Oration gilt
die uniea missa àe requie, die gefeiert wird für
einen Verstorbenen enàsvere quoeumque moào pressente.

Diese Messe ist erlaubt an allen Tagen exoepto triàuo
snero Kedàomaàck maioris et exeeptis àuplieibus primse
à88m, ques t'eRivu 8unt àe prseeepto (permittitur
kerim 8eeunài8 ?s8tà>Ì8 et ?euteeo8te8), vorausgesetzt,
daß die mi38u paroekialm an Sonn- und Feiertagen, oder
die mit einer Messe verbundenen Funktionen am Aschen-

Mittwoch, an der Vigil vor Pfingsten, am Tage des hl.
Markus und an den Bittagen durch die Requiemsmesse

nicht verhindert werden (in Kirchen, wo nur eine Messe

zelebriert wird).
Bedingung für die Erlaubtheit dieser mi38» unie»

') Lud. Keil. Lrev. lit. I. ì. ') àb. Zsu. Uissàl. lit. V. 3.
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Sîinlà an vbengenaniiten Tagen ist- daß der Leichnam

auf irgend eine Weise gegenwärtig ist. Er kann aber auf

zweifache Weise gegenwärtig sein: physisch oder moralisch;

physisch, wenn der Leichnam in die Kirche gebracht wird;
moralisch, wenn der Leichnam aus einem wichtigen Grunde

nicht in die Kirche gebracht wird, und zwar gilt er in diesem

letzteren Falle als gegenwärtig alle Tage, vom Tage des

Todes bis zum Tage des Begräbnisses und auch noch an

den zwei auf den Tag des Begräbnisses folgenden Tagen,
so daß während dieser ganzen Zeit die missa ountà in

à obitus gehalten werden kann, ')
II. Ist diese missn enntstu durch die oben ausge-

nommenen Tage liturgisch verhindert, so kann sie am nächst

freien Tag gehalten werden, d, h, am nächsten auf die Zeit
der physischen oder moralischen Präsenz des Leichnams fol-
genden Tag, der nicht ein Sonntag ist oder Feiertag, oder

ein ksstum äuplsx I. vol II. slnssis. Die Privilegien für
eine also verschobene missn enntntn in äis obitus sind ge-

ringer, wie bei der eigentlichen missn in à obitus, sie

bleibt aber noch privilegiert, gilt als Exequialmesse in wei-

terem Sinne und hat eine Oration,
III. Die Kirche erlaubt für ein und denselben Ver-

storbenen an ein und demselben Orte nur eine missn
enntntn in à obitus im angeführten Sinne, Es kann

jedoch in einem anderen Orte (in losn äissito), sobald die

Kunde von dem Tode des verstorbenen Angehörigen dorthin
kommt, eine weitere missn enntntn pro à obitns gehalten

werden für den betreffenden Verstorbenen am ersten freien

Tag und zwar an denselben Tagen, wie die verschobene

missn enntntn in à obitns (iV II.) mit einer Oration.')
IV. Die missn pro äis obitns ist nur privilegiert,

wenn sie gesungen wird; jedoch in sxsquiis pnuperum,
gui pro iVIissn quiäsm privstn, bnuä vsro eum eu»tu,
solvers vnlsnt expsnsns, ist eine missn privntn äs

requis in à obitns mit einer Oration an den näm-

lichen Tagen') erlaubt, wie die missn enntntn in äis
obitns.

V. Durch das Dekret àeto vom 8. Juni 1896 sind
misses /iràà äs requis pro äis obitus (non cnntntcs)
mit einer Oration, für den Verstorbenen appliziert, in
beliebiger Anzahl erlaubt, aber (soweit es sich um öffentliche

Kirchen und öffentliche Oratorien handelt) nur in der
Kirche und an dem Tage, in welcher und an welchem die

missn iil äis obitus als feierliche Exequialmesse, d, h,

eum enntu für denselben Verstorbenen gehalten wird,
also nur in dem Falle cV I, (nicht >V II,') III. IV.) Diese

Privatmessen sind jedoch verboten an allen gebotenen Feier-
tagen, an allen ksstn l. elnssis und an allen Tagen, welche

y LxdsmsMez IllurMN, X. 11. x. 684; XI. 2. p. 128; VI.
8. p. 466. XI. 1. p. 30.

') Ztlnm inkrn Ootnvns xrlvllsxlntns. lllxlwm. lit. XI. 6. p. 346.

') lilpbem. lit. IX. I. p. 14

0 IZpksm. lit. IX. 6. p. 358.

°) Ni>ltt-m. lit. XI. 3. p. 166.

ein ksstum I. elnssis (z. B. das oklieium Lntroni prinei-
pnlis) ausschließen (lsrin IV. llinsrum, tötn bobäomns

mngnn à.). Das in demselben Dekret gewährte Jndult,
missn privntns äs requis zu lesen »in quolibet LnesIIo

sspulersti-, hat für Deutschland wenig Bedeutung, da

unter LnesIIo sspulsrsti nicht Gottesackerkapellen verstanden

sind, sondern Grabka pellen, Kapellen über Einzelgräbern,
wie sie sich in Italien finden. 0

k. Die Messen äs requis in à III. VII. XXX. et nmàrsnrin
äie veluncti.

I. Die Requiemsinessen (sivs enntntes sivs Isetes

ritu permittsnts) in äis III. VII. XXX. st nnni-
vsrsnrin ab obitu sivs äspositions haben eine Oration;
dabei ist es gleichgiltig, ob die Messen in ver« äis nnni-
vsrsnrin gestiftet oder zufällig bestellt sind; ebenso

haben eine Oration alle Anniversarmessen (sivs enntntcs
sivs Isstik ritu psrmittsnts), die zwar nicht am e i g e n t-
lichen Anniversartag gehalten werden, aber an einem

anderen durch die Stiftung oder durch die Gewohnheit b e-

stimmten Tage. Die gesungenen Messen äs

rsquis an genannten Tagen sind erlaubt an allen Tagen
mit Ausnahme der in I. genannten und aller ksstn

äupliein l. st II. slnssis, aller Sonntage und gebotener

Feiertage, der Vigilien von Weihnachten und Pfingsten, des

Ascheumittwochs und der ganzen Charwoche und aller Tage
der Oktaven vor Weihnachten, Epiphanie, Ostern, Pfingsten
und Fronleichnam. Die gelesenen Messen äs rsquis
in äis III. sts. sind nur erlaubt au den Tagen, an denen

die misses votives erlaubt sind.

A n m e r k u n g. Der 3., 7., 30. und der Anniversar-
tag kann gezählt werden vom Todes- oder Begräbnistag
an und zwar mit Einschluß oder Ausschluß dieser Tage;,
wo eine bestimmte Gewohnheit hierüber nicht besteht, zählt
man am besten vom Begräbnistag an und zwar mit Aus-
schluß dieses Tages.

II. Die genannten Messen äs requis in äis III. VII.
XXX. st unnivsrsuriu, wenn sie gesungen sind (nicht
wenn sie gelesen sind), können auch am nächst freien
vorhergehenden oder folgenden Tag gehalten
werden unter den gleichen Privilegien und mit einer
Oration, wenn sie an dem für sie b e st i m in t e n Tag
liturgisch verhindert sind.

III. Der Begriff eines Anniversariums im liturgischen
Sinne verlangt immer einen irgendwie b e st i m m t en Tag;
Anniversarien pro äie omnino inssrlu sind keine Anni-
Versarien in liturgischein Sinne, sie sind an sich nicht privi-
legiert und müssen als misses quotiäinnes äs requis be-

trachtet werden; ebenso alle misses enntntev äs requis
in clis äsposilionis, III. VII. XXX. et nnivsrsnrin,
welche ohne liturgischen Grund (z. B. um die

Verwandten abzuwarten, oder weil schon eine andere Messe

für diesen Tag verkündet ist; die Pflicht der npplientio

>) 3. 11. L. 12. à. 1837 M I.



pro pawelna gilt in Kirchen mit einem Priester als litnr-
gischer Grund) verschoben werden iiber den eigentlichen Tag,
oder welche zwar aus liturgischem Grunde aber über den
nächst freien vorhergehenden oder folgenden Tag ver-
schoben werden,

A n mer k n n g. Unter den Messen mit einer Oration
zählen die Rubriken des Missale und das Dekret vom

30, Juli 1890 auch den Fall, daß für einen Verstorbenen

«so/enmà'« zelebriert wird. Was bedeutet der Ausdruck:

«gnnniioouingng pro Hànelis solomnitor Lolobràr-?
Das Dekret erklärt es selbst, wenn es hinzufügt: -nompo
8uk ritn, ssin llnpiir.i rosponäoat, - Der Fall trifft ja zu

bei den Messen, die zwar einem olliriuin cknpiox ent-

sprechen, aber doch nicht im eigentlichen und vollen Sinne

z B, die Messen pro äis obitim in loeo clinMo (X.IIl):
auck können die Messen unter X. U, und II, ll. hieher ge-

rechnet werden. Damit diese Messen privilegiert sind, ist

erfordert, daß sie enm gefeiert werden; Leviten und

Jnzens sind nicht erforderlich und sind an sich nie ein

Grund für eine Orations)
0. IVIissss quoticimnw äs roquie.

Alle Messen cko roepiio, »ivo ennlatw «ivo loà,
welche nicht zelebriert werden am Allerseelentage oder in
ckis ckoponilionm, III, VII, XXX ol nnnivorsurio im

angeführten Sinne, sind als missw gn^tillinnnz zu feiern

nach Art der mi88w votivw privutw. d, h, mit mindestens

drei Orationen, die bei gelesenen Messen auch ans

5 oder 7 erhöht werden können. Wird eine solche Messe

zelebriert pro ckolnneto vol äolunatw re/Vo

so ist die entsprechende Oration ans den orationos ckivorsw

zu wählen und an die erste Stelle zu setzen; die zweite

Oration kann all libitum gewählt werden; die dritte, be-

züglich letzte Oration ist immer: Uickolium Uoiis omnium,
Wird jedoch eine mis-m guotiäuum cko roguio zele-

briert pro cke/uâ/ls so werden die Orationen

genommen, wie sie im Missale für die mw«a guotiàna
stehen und zwar in derselben Reihenfolge, die Oration Ui-

ckolium jedoch immer an letzter Stelle,

Die Sequenz
ist vorgeschrieben in allen Reqniemsmessen mit einer
Oration; in allen übrigen gelesenen und gesungenen, ist es

dem Belieben des Priesters anheimgestellt, sie zu lesen oder

nicht. So lautet die Rubrik des Missale: «Loguortin pro
vol'unotiK lliritur iu ckio Uommomorationw omnium IU-

ckolium Uolunetorum ot 0opo»itioni^ lloluueli ot gunmio-

eumgue in Uis8.n «lioitur unn tuntum (Iratio; iu nlii.8

autom lUwms pro vokunotis ckientur all nrbitrium 8ar,or-

ckoti8.° Da nun das Dekret vom 30. Juni 1896 eigens

auf die Rubriken verweist (»in roliguis nck libitum
llolobrnntis, îuà so muß es auch nach den

Rubriken interpretiert werden. Es ist also die betreffende

') öpkem. lit. XI. s, q. 80.

Rà'. Zen. Uissal, t. V, 4.

Bestimmung des Dekretes so zu lesen: -(Zuock iloniyuo sci

Leguentiam attinot, somper ilium osso clieenäsm in
guik»8VÌ8 egntati8 I^1i88i8 uti otiam in leotw (— à
mi88Î3 enàti8 ot Ioeti8), <iiobu8 8uprs privilogisti8
liunt: in roliguis (80. o3nwti8 ot Ieoti3) vol reeitnri
P0880 vol omitti all libitum llolebruntw. iuxta kubriess.-

Was die im Missale stehenden Formulare betrifft, so

ist zu sagen, daß die Epistel und das Evangelium nach Be-
lieben aus einem der vier Formulare genommen werden

können; jedoch in ckio clopomtionw, ckio III. VII. XXX.
ot a » inventoria /Hàozwwrm ist das erste Formular
zu nehmen.

Endlich sei bemerkt, daß zur Zeit der feierlichen Aus-
setzung des Allerheiligsten alle Requiemsmessen verboten

sind, nur am 2. November sind dieselben gestattet in orà'e
,-màeo, wenn auf diesen Tag das 40-stündige Gebet fällt.

St, Peter.
'

4V. kl.

Nach fimfundMnW Jahren.

So betitelt sich der Einleitnngsartikel im soeben er-

schienenen ersten Heft des 54. Bandes der vortrefflichen

„Stimmen ans Maria Laach". Weil darin in überaus

ruhiger, sachlicher Weise die ganze Ungeheuerlichkeit der

Jesnitenausweisung aus Deutschland beleuchtet wird und der

Artikel so kirchengeschichtliches Interesse hat, bringen wir
denselben ganz zum Abdruck.

„Fünfundzwanzig Jahre sind verflossen, seit das kaum

erstandene Deutsche Reich die Gesellschaft Jesu ans seinen

Grenzen verwies und auch die Mitarbeiter dieser Zeitschrift
nötigte, ihren Aufenthalt im Auslande z» suchen. Ein ge-
wisser Trost war es für dieselben, daß sie wenigstens in
irgend einer Form noch mit der geliebten Heimat in Ver-
bindnng stehen und für sie wirken konnten. Von der Kanzel
ausgeschlossen, fanden sie in diesen Blättern noch eine Frei-
stätte, um Lehren und Einrichtungen ihrer Kirche zu er-
klären, zu begründen, zu verteidigen. Aus öffentlichen Ver-
sammlungen, wie aus der Schule verbannt, fanden sie hier
noch einige Gelegenheit, an der Pflege der verschiedenen

Wissenszweige, der Litteratur und der Kunst sich mitzube-

teiligen, Mit Tausenden, auf deren persönlichen Umgang
sie verzichten mußten, konnten sie wenigstens als Schrift-
steller noch in geistigem Verkehre bleiben. Die Katholiken

Deutschlands haben diesem unserem Bemühen eine Teilnahme,
eine Liebe entgegengebracht, fiir die wir ihnen nicht genug
Dank wissen können. Aber auch zahlreiche Nichtkatholiken
haben von unserer litterarischen Thätigkeit Notiz genommen,
und manche Leistungen derselben haben unverkennbar wohl-
wollende Aufnahme gefunden.

Es lag übrigens in der Natur der Sache, daß ver-

hältnismäßig nur sehr wenige der ausgewiesenen Jesuiten
sich an dieser bescheidenen Preßthätigkeit beteiligen konnten.

Eine etwas größere Zahl widmete sich teils der Pflege ver-

schiedener Wissenschaften, teils der Heranbildung der jüngern
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Ordensmitglieder, teils der geistlichen Leitung des Ordens.
Weitaus die meisten waren jedoch darauf angewiesen, sich

der kirchlichen Missionsthätigkeit im Auslande zu widmen.

Die Gefahren, welche man von den deutschen Jesuiten
befürchtete, haben eigentlich nie eine klare, juristische Fassung

erhalten. Seit der Wiederherstellung des Ordens im Jahre
1K14 durch Pius VII. hat derselbe die Billigung und Gunst
aller folgenden Päpste genossen. Er besteht kirchlich zu

Recht; seine Statuten sind kirchlich anerkannt; seine dog-

matische Lehre und Moral fallen in allen wesentlichen

Punkten mit jenen der Kirche zusammen; die allgemeine

Stigmatisierung des Ordens als e'nes Trägers staats-

gefährlicher Tendenzen und einer sittengefährdenden Moral
trifft deshalb ebenfalls die kirchliche Autorität, welche den

Orden bestätigt und mit manchen Begünstigungen ausge-
stattet, sie trifft die Kirche selbst, welcher über ein Drittel
der Bürger des Deutschen Reiches angehören und welcher

der Staat veriaffunqsgemäk und in einigen Provinzen durch

feierliche Verträge zu Anerkennung und Schutz ihrer Reckte

verpflichtet ist. Seit der Wiederherstellung des Ordens liegt
denn anch kein .Kriminalfall vor, der z» jener Verdächtigung
desselben berechtigte. Kein deutscher Jesuit hat sich einer

Auflehnung gegen die gesetzliche Autorität, einer Versckwö-

rung gegen das Staatswvbl oder sonst eines politischen
Verbrechens schuldig gemacht. Hunderte von ihnen haben

während des deutsch-französischen Krieges Leben und Ge-

snndheit gering geachtet, um den Kranken und Verwundeten

Beistand zu bringen; mehrere ibrer Niederlassungen haben

sogar in ihren eigenen Hänsern Lazarette errichtet; mehrere

ihrer Priester und Studierenden haben ihre Loyalität mit
dem Opfer ihres Lebens im Dienste der Kranken und Ver-
wundeten besiegelt.

Die angeblichen Gefahren beruhen somit wesentlich auf
alten Vorurteilen, welche mit Gespensterglauben große Nebn-

lickkeit haben, auf Vorurteilen, zu welchen man in verflösse-

neu Jahrhunderten Anhaltspnnkte zu haben vielleicht glauben

mochte, welche aber im modernen Europa und Amerika

völlig gegenstandslos geworden sind. Diese Vorurteile drehen

sich der Hauptsache nach um zwei Pole: die Besorgnis, es

könnte durch die Jesuiten der konfessionelle Friede gestört,
es könnte die Entwicklung des geistigen und politischen
Lebens durch sie durchkreuzt werden. Beide Besorgnisse

werden schon von vorneherein durch das nahezu inkommen-

surable Verhältnis widerlegt, in welchem die winzige Zahl der

deutschen Ordensmitglieder zur Einwohnerzahl, zur organi-
sierten Macht des Deutschen Reiches steht. Noch äugen-
fälliger aber erscheint die Haltlosigkeit jener Besorgnisse,

wenn man die Länder in Betracht zieht, in welchen die aus

Deutschland vertriebenen Jesuiten Zuflucht gefunden haben.

Es sind besonders England, Holland, die Vereinigten Staaten

von Nordamerika, die englischen Kolonien in Britisch-Jndien
und ein Teil'von Brasilien. In keinem dieser, mit Ausnahme
von Brasiliens vorwiegend protestantischen Länder ist durch
die Jesuiten irgendwie der konfessionelle Friede, die staat-

liche Entwicklung, der geistige und materielle Fortschritt
irgendwie gestört worden. Keines dieser Länder hat sich

irgendwie über sie zu beklagen gehabt. Allüberall haben

sie den schwierigsten Teil der Hilfsseelsorge und Missions-
seelsorge übernommen, sich still und friedlich dem Unterricht,
der Erziehung und der Wissenschaft gewidmet, sich überall
der Einmischung in das politische Leben enthalten. Alle diese

Länder haben ihnen deshalb unumschränkte Freiheit gegönnt,
die englische Kolonialregierung ihre Unterrichtsanstalten so-

gar freigebig begünstigt und unterstützt.

Die Gefahren, welche man im Deutschen Reiche von

feiten der Jeflnten befürchtete, sind reine Phantasiegespenster,

welche im modernen Staats- und Völkerleben eine ernste

Beachtung nicht verdienen.

Das sogenannte Jesuitengesetz steht übrigens nicht für
sich allein; es war nur der erste Ring in der Kette jener

Gesetzgebung, welche den sogenannten Kulturkampf herauf-
beschworen bat und welche längst zum größten Teil von
den eigenen Urhebern preisgegeben wurde, weil sie statt der

erhofften Vorteile nur die größten Nachteile, Wirrsale und

Schwierigkeiten erzeugt hat. Diese Gesetzgebung selbst er-
wies sich als die größte Störung des konfessionellen Frie-
dens, welche je im Laufe des Jabrbnnderts das Wohl
Deutschlands bedrohte und seine Kräfte lähmte und zer-
splitterte, als eiP Störung, wie sie ein religiöser Orden

nie und nimmer hätte verursachen können. Stein um Stein
mußte diese auf irrigen Voraussetzungen errichtete Gesetz-

gebung wieder abgetrggen werden; das Jesuitengesetz ist

nur als traurige, man möchte fast sagen, antediluvianische

Ruine desselben noch stehen geblieben.

Wie zahlreiche katholische Interessen durch den Fort-
bestand dieser Kultnrkampfsrnine auf's tiefste geschädigt

werden, brauchen wir hier nicht weiter auszuführen, es ist

schon oft und deutlich auseinandergesetzt worden Das Ge-

hässigste daran ist aber ohne Zweifel, daß ein von der

Kirche gutgeheißener Orden, welcher das religiöse Leben

nach den verschiedensten Seiten hin kraft seines Institutes
zu fördern snckt, ohne jeden greifbaren juristischen Grund,
bloß a»f veraltete Vorurteile hin, staatlich, ja legislatorisch

gebrandmarkt und von den fundamentalsten Reckten deutscher

Bürger, von Licht und Luft ausgeschlossen ist, gleich als
wären alle seine Mitglieder geborene Verräter und Vater-
landsfeinde, ein Auswurf der Menschheit, dessen bloßes

Vorhandensein schon die allgemeine Wohlfahrt bedroht.
Das katholische Volk Deutschlands hat dieses Verfahren

als ein ihm selbst angethanes Unrecht mitempfunden und

wird es mitempfinden, solange jenes unbegründete und nicht

begründbare Ausnahmegesetz besteht. Hunderte von hoch-

herzigen Jünglingen haben sich dadurch nicht abhalten lassen,

freiwillig in die Verbannung zu gehen, um sich dem ver-

fehmten Orden anzuschließen. Die Rückkehr des Ordens

nach Deutschland ist nicht nur von zahllosen Einzelversamm-

lungen, sondern auch jedes Jahr von den Generalversamm-

lungeu der deutscheu Katholiken als ein unanfechtbarer, un-
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verjährbarer Rechtsanspruch gefordert worden, Episkopat,

Klerus und Volk gehen in dieser Sache Hand in Hand;
auch das höchste Oberhaupt der Kirche hat seine Ansicht

darüber nicht zweifelhaft gelassen. Die parlamentarische Ver-

tretung der deutschen Katholiken hat jene Forderung in

letzter Zeit Jahr für Jahr dem Reichstag unterbreitet und

wiederholt den Erfolg gehabt, daß eine ansehnliche Ma-
jorität die UnHaltbarkeit des Gesetzes anerkannte.

Wirkliche Vorteile hat unsere Ausweisung dem Deutschen

Reiche nicht gebracht, ebensowenig als der übrige Kultur-
kämpf. Wenn wir also nach fünfundzwanzigjähriger Ver-

bannung das Recht zurückfordern, gleich jedem andern un-

bescholtenen Bürger ans deutschem Boden leben, wirken und

stehen zu dürfen, so fordern wir nichts, als was die über-

wiegende Mehrheit des deutschen Volkes durch seine parla-
mentarische Vertretung als unser gutes Recht erklärt hat

und mit uns fordert.
Von Herzen danken wir allen, welche zu diesem Akte

der Gerechtigkeit beigetragen: dem katholischen Volke, das

ihn seit der Zeit unserer Ausweisung in treuer Liebe, un-

wandelbarer Religiösität und festem Rechtsgesühl unablässig

gefordert hat-, seinen mannhaften Vertretern, der Zentrums-
fraktion und ihren Fübrern, welche diese Forderung des

Rechts mit unbeugsamer Festigkeit und unverdrossenem Eifer

vor den Schranken des Reichstages zur Geltung gebracht

haben -, aber auch den Abgeordneten und Führern der andern

Parteien, welche, unbekümmert um veraltete Schlagworte
und Vorurteile, auch unserem vielgeschmäbten Orden gegen-
über Recht und Gerechtigkeit walten lassen wollten.

Möchten sich auch die übrigen gesetzgebenden Faktoren
bald der Einsicht erschließen, daß jener Ruf nach Reckt und

Gerechtigkeit sich auf die Dauer nicht wird abweisen lassen! "

Kirchen-Chronîk.
Lnzern. sKorresp.) Vo' mir liegt ein vortrefflich

redigiertes Schriftstück, das mir vor bald zwei Jahren zu-
gekommen ist, betitelt: „Memorial der Past oral-
regiunkel Surenthal an das Hochw, Dekanat und

die Hochw, HH. Zuraten des Hochw, Kapitels Sursee zu

Handen des Hochw. bischöflichen Kommissariats und der

Hochw, Dekanate des Kantons Luzern " Das „Memorial"
behandelt die sogenannte „staatskirchliche Frage" im Kanton

Luzern, deren Vorhandensein, gegenwärtigen Stand, den in
derselben einzunehmenden Standpunkt, die bei deren Lösung
maßgebenden Faktoren und führt schließlich eine Reihe von
Reformpunkten auf. Vorausgesetzt wird dabei, daß diese

„Frage" eine „der idealsten und schwierigsten", in „nächster

Zeit unser kantonales und öffentliches Leben beschäftigen
und beleben wird," Da ich seither weder in der kantonalen

Priesterkouferenz noch sonstwie über die weitere Entwicklung
dieser Angelegenheit etwas gehört habe, obwohl, ich mich

für dieselbe sehr interessiere, möchte ich in der „Kirchen-
Zeitung" den bescheidenen Wunsch aussprecheu, etwas über

das Schicksal obgenannten Memorials zu erfahren. Diesen

Wunsch hat zunächst die Thatsache veranlaßt, daß in jüngster

Zeit in Luzern ein L a i e in engerem Kreise einen Punkt

zur Sprache gebracht hat, der unter andern auch zu den

Programmpunkten unseres „Memorials" zählt. Das be-

treffende Referat behandelte nämlich die sog, „Geistliche

Kasse,"

Einen fernern Weckruf für den Korrespondenten bildete
die jüngste, sehr interessante Artikelserie in der „Kirchen-
Zeitung" über „Kirchenvorstände und Kirckenreckt", welche

ebenfalls in ein Reformkapitel unserer „staatskirchlichen

Frage" einschlägt Ueberhanvt aber hat der Geistliche das
Reckt, über den Stand solcher eminent wichtigen Fragen
in der „K i r ch e n zeitnng" etwas zu hören und nickt

warten zu müssen, bis die politischen Blätter das

Neueste von allen Dächern pfeifen. Um aber mir nickt den

Anschein zu geben, in Sachen allzu vorlaut, resp, wißbe-

gierig zu sein, erkläre ich mich znfrieden, wenn ick vor-
läufig den Bescheid erhalte, die obgenannte „Frage" werde

intensiv von maßgebender Seite studiert und der Lösung

näher gerückt, was ans Grund des erwäbnten Memorials
am passendsten gescheben dürfte. Vielleicht wird uns das

Jahr 1898 viel Neues bringen!
— Man beginnt sich in Luzern mit der Renovation

der Stiftskirche St, Leodegar zu beschäftigen Rack dem

„Baterland" würde dazu eine Summe von etwa 4s),Uf)s> Fr.
notwendig sein; dieselbe müßte fast gänzlich durch freiwillige
Gabensammlnng gedeckt werden.

Anrgnn. Die erste deutsche Don Bosco-
Anstalt ist am Feste Mariä Empfängnis, in den Räumen
des ehrwürdigen Klosters Mnri feierlich eröffnet worden.

Diese Anstalt bezweckt, der Elementarschule entlassene Knaben

aufzunehmen und ihnen eine gute, christliche Berufsbildung
und Erziehung zu geben, indem sie, je nach Wunsch und

Fähigkeiten, theoretisch und praktisch, entweder zu Land-
arbeitern oder zu tüchtigen Handwerkern berangezogen werden.

Bei der Aufnahme werden in erster Linie arme nnd ver-
lassene Knaben berücksichtigt, Handwerke, welche in der An-
stalt derzeit gelehrt werden, sind: Bäckerei, Sckneiderei,

Schusterei, Schreinerei, Sattlerei. Schlosserei und Gärtnerei,
Später werden auch noch die anderen gangbarsten Handwerke

gelehrt werden. Auch wird den Zöglingen Gelegenbeit qe-

boten, Französisch nnd Italienisch zu lernen. Die Lebrzeit

beträgt in der Regel vier Jahre; Kost- und Lebrgeld im

ersten Jahre 2tX) Fr,, im zweiten 10t) Fr, Sckon nach

einem Vierteljahre Lehrzeit erhalten die Zöglinge bei Fleiß
und gutem Betragen einen stets wachsenden Anteil am Ar-
beitsgewinn. Am Schlüsse der Lehrzeit werden sie zur Ab-
legung der kantonalen Lehrlingsprüfung angebalten Um

nähere Auskunft hat man sich zu wenden an bochw, Herrn
E, Möderlet, Direktor der Don Bosco-Anstalt in Muri.
In dieser Anstalt haben wir ein Stück praktisches Christen-

tun, verwirklicht. Wir wünschen ihr eine segensreiche Wirk-
samkeit.
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Ver??, Die Delegierten-Versammlung der katholi-
schen Volkspartei der Schweiz hat am 15 Dezember

mit 74 gegen 8 Stimmen sich ans volkswirtschaftlichen und

politischen Gründen gegen den Eisenbahnrückkaus ansge-
sprachen, — Dagegen sprach sie ihre Sympathie für die Be-

strebungen zur Erweiterung der Volksrechte ans, die stets-

fort ein Programmpunkt der Katholiken gewesen sei, und um
so dringender werde, je mehr die Kompetenzen der Zentral-
gewalt vermehrt würden, um gegen Mißbrauch derselben ein-

Gegengewicht zu schaffen. Das Komitee wurde bestätigt und

neu in dasselbe Natioualrat Glutz gewählt,
Zürich. Wintert hur. Von hier wird dem „Ar-

beiter" geschrieben: „Die katholische Pfarrei Winterthur wird

am 26 Dezember seit vielen Hunderten von Jahren zum

erstenmal wieder eine Primizfeier haben, Herr Ant, Federer

aus Winterthur wird am Samstag den 18. ds, vom hochwst,

Herrn Bischof von Chur zum Priester geweiht werden und

sein erstes hl, Meßopfer feiern am 26, ds,, am Tage des

hl. Stephan."
Schtiiyz. Ein siedeln. Vom 5, bis 12, Dezember

hatte Einsiedeln eine V o l k s m i s s i o n. Die ehrw, Väter

Kapuziner batten dieselbe übernommen; der Hochw, D

Proviuzial PHilib ert und die beiden Hochw. Prediger
von Zug und Sächseln, D, Rufin und D, Fidelis,
hielten dieselbe ab, und zwar, wie wir einem längern, be-

geisterten Bericht in den „Zürch, Nachrichten" entnehmen, in

vortrefflicher Weise. Gleich am ersten Tage fand sich eine

auch die größten Erwartungen überschreitende Anzahl Teil-
uehmer ein. In den letzten Tagen nahmen fast alle Kreise

und Schichten des Volkes an der Mission teil,

Italien, Rom. Am 16. Dezember empfing der hl,
Vater den Hochwürdigsten Herrn Bischof B a t t a gli a von

Ch nr in Privataudienz, Er interessierte sich lebhaft über

die katholischen Verhältnisse im Bistum und in der übrigen

Schweiz, ebenso über die Organisation des im Februar hier
erwarteten Pilgerzuges. Nachher stellte der Bischof dem

Papste drei junge Herren aus seiner Diözese vor, welche in

Rom philosophischen und theologischen Studien obliegen,

nämlich Hrn. Joseph Reichmuth von Schwyz uuv die HH.
Camenzind von Gersau und Mettler von Jngenbohl,

Vor dieser Audienz empfing der Papst den deutschen Bischof

Auzer, der schon zwanzig Jahre als Missionär saus der

Steylergesellschaft) in China wirkt. Seine Gesichtsfarbe ist

gelblich-braun, wie die eines Chinesen, und an Kopf und

Händen sieht man Narben von Säbelhieben und Stein-
würfen von der letzten dortigen Christenverfolgnng her.

Als er aus dem Audienzzimmer herauskam, leuchteten seine

Augen voll frohen Mutes; nach wenigen Tagen kehrt er

nach China zurück, lNach d, „Vtld")

Litterarisches.
Rosenkranz und Kreuzweg, vorzügliche Hilfsmittel für

die christliche Vollkommenheit. Zunächst für Ordensleute,

sodann für die Mitglieder des IN, Ordens und für alle dem

höheren Ziele zustrebenden Christen, Von Dr. Leopold
Ackermann, Priester der Diözese Würzburg, 1897, 8°.

154 Seiten. Preis geb, Mk, 1, Dülmen, A. Laumann'sche

Buchhandlung,
Laut Vorwort will der Verfasser in diese»? Büchlein

Allen, die nach der standesmäßigen Vollkommenheit und

Heiligkeit streben, ein wenig behilflich sein, indem er zu-
erst die Rosenkranzgeheimuisse in kurzen Betrachtungen auf
das geistliche Leben bezieht, sowie auf die Opfer, welche es

kostet, und auf den reichen Lohn, den es uns bringt; so-

dann behandelt der heilige Kreuzweg in seinen Betrachtungen
das Vorbild und die Tugenden unseres eigenen Kreuzweges

auf dein schmalen und steilen Lebenspfade, der zum Himmel

führt, — Alle diese Betrachtungen sind, unter ausgiebiger

Beuntzuug von MaureDSchneider-Beringer, Meschler, Root-

haan, Schlör lind Weber (Luxemburg), systematisch aus-

gearbeitet, reich au geistvollen, kindlich-frommen und stets

auf ganz bestimmte Punkte im geistlichen Leben abzielenden

Gedanken und Anwendungen, Den Betrachtungen gehen

entsprechende Belehrungen (über Rosenkranz und Kreuzweg)

voraus, Obschon das Büchlein „zunächst für Ordensleute"

berechnet ist, so beschränkt oder hemmt diese besondere Ein-
richtung doch in keiner Hinsicht den allgemeinen Gebrauch,

Des ehrw, Mnrtiil von Cochem Meßbuch, ent-

haltend zweiuuddreißig vollständige Meß-Andachten für jeden

Tag der Woche, für die Sonn- und Festtage und für be-

sondere Veranlassungen und Anliegen, Neue vermehrte und

verbesserte Ausgabe von D, Osborne, 8°. Vlll, 574

Seiten. Preis gebunden Mark 2. Dülmen i. W,, A. Lau-

mann'sche Buchhandlung,
Das vorstehend angezeigte Werk enthält einen erbau-

lichen Unterricht über die Vortrefflichkeit, die Geheimnisse

und die andächtige Beiwohnung der heiligen Messe, inehr
als dreißig Meßandachten, zahlreiche Litaneien und einen

reichhaltigen Anhang mit Gebeten für die gewöhnlichen
und auch manche außergewöhnliche Andachtsübnngen eines

katholischen Christen — Fast der ganze Inhalt ist aus dem

gottliebenden Herzen des seligen U. Martin von Cochem ge-

flössen und übertrifft an religiöser Weihe und Innigkeit, wie

auch an Gediegenheit und Kraft eine unübersehbare Reihe

von Erzeugnissen ähnlicher Art, Jede durch seine Feder

mitgeteilte Vorlage ist von seinem Gebetsgeiste durchdrungen
und leitet nicht nur zum mündlichen, sondern auch zum
innern Gebete an. Hat man noch keine Uebung im Be-

trachten, d, h, im liebevollen Anschauen, Ueberdenken, Er-
sehnen und Erflehen alles dessen, was der Seele zum Heile
gereicht, so kann man es gerade ans den Gebeten von

Martin von Cochem leicht lernen. Hätte man aber auch

in diesein Aufstreben zu Gott schon eine große Fertigkeit

erlangt, so würden einem die anmutigen, begeisterten, feurigen
Worte des frommen Kapuziners dennoch dabei behilflich sein.

Der Sozialdcmokrot Hot dos Wort! Die Sozialdemv-
kratie, beleuchtet durch die Parteigenossen. Von Dr, Engel-
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bert Käser. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.

Freiburg, bei Herder. 1897.

Die erste Auflage dieser Schrift (1892) wurde unserer-

seits in der „Kirch.-Ztg." angekündet und lebhaft begrüßt.
Das zu ihrer Empfehlung Gesagte gilt in erhöhtem Maße
von der vorliegenden zweiten Auflage. Bei dieser wurden
die Zitate aus sozialdemokratischen Schriften nach den neuesten

Auflagen verifiziert, die Gesamtzahl der benutzten Werke so-

wohl als der daraus entnommenen Stelleu ganz erheblich

vermehrt. Einzelne Part en sind umgearbeitet und ergänzt
worden. — So hat das Buch in seiner neuen Form die

frühere Zuverlässigkeit bewahrt und an praktischer Brauch-
barkeit gewonnen. — Der bemerkenswerteste Teil der Schrift
ist und bleibt das Schlußwort (S. 180 ff. s, Hier wird
ans ganz wenigen Seiten ein kerngesundes, von gründlichem

Wissen und unbefangenem Urteile zeugendes Sozialprogramm
entwickelt. Das Heil sieht der Verfasser ganz richtig einer-

seits in der obligatorischen Berufsgenossenschaft, anderseits

in der Rettung des Bauernstandes. Mochten die hier nieder-

gelegten Wahrheiten in geistlichen Kreisen allseitige Würdi-

gnng finden! U.

Kirchenamtlicher Anzeiger.

?rc> nasinoris.. UsV" paroobi msmmerint quot-
minis in l'ssto Upipbanics UoNsetas l'asisiàs pro nbo-
titions servilutis inaneipiornm.

àercà s/à'/ttaà i/t (Uxsroilisnbaus)
Lra Laesrctotibus: a à > 7. Ian. (vsspors) usgus all ctiom

21. .lanuarii (mans).
7. Vebr. 19. b'sbruarii.
7. àlartii l l.Narlii.

- » 2ä. ^prilis 29. ^pliüs.
» - 9. Naii 13. àii.

» » - 13. Innii 17. .Innii.
?ro laieis: a ciis 3. .lannarii 9. .lanuarii.

» » > 2S. .lnnii 29. Innii.
?ro iaiei8 insignioribus st eruäilioribns: a äis 30. tVprilis

3. ^prilis.
?ro aoacksmiris: a äis S. t^priiis 9. ^prilis.

- - - 30. iUaii 3. lunii.
Uro oonsoeiatis ^ssoeiationi« 8. Vinesntii: a äis 23. àrtii

27. iVIartii.
Uiltsras llirignnl ml U. lKiigistrum llenrienm

Ibcslsn, rslclkirelr (Vorarlberg) dlxsreitisnbaus.

Bei der bischösl. Kanzlei sind ferner eingegangen:
1. Für das Priester-Seminar:

Von Conrfaivre Fr. 40, Develier 80, Damvant 20,
Liestal 30, Büßerach 60, Gornmed 20.

2. Für Peterspfennig:
Von Chevenez Fr. 12, Delsmont 88.50, Vermes 11.50,

Glovelier 15, Pleigne 5. 40, Bonrrignon 3. 45, Soyhisres 6,
Conrfaivre 15, Mvvelier 6, Develier 11.50.

3. Für das heilige Land:
Chevenez 14.15, Undervelier 8, Conrfaivre 14, Büßerach

24. 25.

(psr oeto ckiss) »

4. Für die Sklaven-Mission:
Chevenez 11.35, Undervelier 8, Conrfaivre 15.

Gilt als Quittung.
Solothnrn, den 23. Dezember 1897.

Die bischöfliche Kanzlei.

Ar. Ct.

48,985 71
50 —

333 -902 —
135 —
50 —

289 95

323 50

Inländische Mission.

lì. Ordentliche Beiträge pro 1897.

Uebertrag laut Nr. 51 :

Kt. Aargan: Aaran, Gabe von Hw. Hrn. Psr. St.
Hornnssen 50, Lenzburg 40, Sins 200,

Spreitenbach 43
Kt. Baselstadt: Sammlung
Kt. Baselland: Liestal 100, Oberwil 35
Kt. Bern: Viel

Dekanat Laufen: Brislach 17, Burg 4. 70
nebst Gabe von Frl. Th. M. 20, Laufen
187. 15, Liesberg 14, Röschenz 25,
Wahlen (p. 1895) 22. 10

Dekanat Pruntrut: Pruntrut, Sammlung
123. 50, Gabe von 150, andere Gabe
von 50

Alle 13. 20, Asuel 5. 70, Benrnevesin 7. 50,
Bonconrt 78, Bressauconrt 11, Buix 50
(mit Grandeourt), Büre 16. 85, Char-
moille 5, Coeuve 20. 50, Cornol 10,
Courchavon 3. 80, Damphreux 5, Ro-
court 5 231 55

Kt. Graubünden: Durch die tit. bischösl. Kanzlei
von Chur 1750 —

Kt. Luzern: Von R. C. „Gabe zu Ehren des

Christkindes" 100 —
Emmen 240, Escholzmatt 156, Hohenrain

160, Neudorf (wobei eine Gabe von
60 Fr.) 120, Usfikon 135 811 -Hitzkirch, Legat von Jgf. Elisabeth Stutz sel.

von Ermensee 200 —
Kt. St. Gallen: Kaltbrunn 150 - -

Häggenswil (mit einem Legat von 20 Fr.) 97 20
Kt. Solothnrn: Herbetswil 25 —
Kt. Thurgau: Bettwiesen 20 —
Kt. Uri: Hospenthal 70, Schattdorf: Legat von

sel. Joh. Gaßler-Kalt 77 147 —
Kt. Zürich: Wädensweil 60, Wetzikon 100 160 —
Kt. Zug: Stadt Zug, n. allgemeine Sammlnng 857 —

b. Filiale Oberwil 50 —
e. Löbl. Frauenkloster 50 —
<l. Pensionat St. Michael 25 50

Neuheim 100 —
Walchwil 100 —

55,943 41

e. Jahrzeitenfond pro 1897.

Uebertrag laut Nr. 49: 1250 —
Jahrzeit für Jgl. A. R. Sch. aus dem Kanton

Luzern, mit einer hl. Messe jährlich, wäh-
rend 25 Jahren 100 —

1350

Der Kassier: Z. Düret, Propst.
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Obige Firma, eine der ältesten in dieser Branche, empfiehlt sich

der hochw. Geistlichkeit, sowie den Wohlthätern und Freunden des

Kirchenschmuckes zur Anfertigung von Bouquets, Kränzen, Gttir»
landen ic« zu kirchlichen Zwecken. — Bestandteile werden eben-

aus geliefert. Geschmackvolle und solide Ausführung wird zugesichert.

Im maison mentionnes ei-àessus, une des plus anciennes on suisse
se recommande aux Rev, ecclésiastiques ainsi qu'aux amateurs de
décorations d'sAÜsss pour la labrication et livraison de tteurs
ck'vglilse«. On livre aussi les parties pour la labrication. Rxs-
cution solide st bien soignée,

Soeben erschien: 150

Ein Kranz auf meiner Mutter Grab.
Von?. Jos. Staub, O 8. L.

Mit Lichtdruck - Titelbild, 44 Seiten, Oblong.
Preis i Steisbroschiert Mk. —.50 Fr. -.00.

Jede Buchhandlung liefert ohne Preiserhöhung, sowie die

UerlagsanitlilWenziger ü Co. A.-G. in Einsiedeln, Maldshut und Köln a/UH.

k
Hleue Ku0lllris>tioir'

Nàk âer kiàilvà
auf die > «ähcreS dartid-r^ enrnthiilt der Pro

ftliht sowie der
»»»,« ».richt Uter
die.Bitlioth.kd«

Ausgabe tu 30 Banden. > w.lch?w°ed'«»ch.

h»»dl»»> à direkt »on der Lerl--th.ndl.nt ,r.ti» »»h fr.nk» erhältlich sind,

» Zos. RSfel'sche Buchhandlung lu Remple». ^

Niemand versäume gegen s130"

Gliedsucht
und äußere Berkältnng das unüber-
treffliche Heilmittel von Ballh. Amstaldcn
in Tarnen zu verwenden. Seit 30 Jahren
im Gebrauche, erfreut sich dasselbe einer
stets wachsenden Beliebtheit. Tausende

echter Zeugnisse von Geheilten des In-
und Auslandes können beim Verfertiger
aus Wunsch eingesehen werden.

Preis einer Dosis Fr. 1, 50, Für ein
verbreitetes, lange angestandenes Leiden ist
eine Doppeldosis zu Fr, 3 erforderlich.

Depots:
Suidtcr'sche Apotheke, Luzern.
I, Stutzer, Apotheker, Schwtzz.
Schichte ä: Förster, Apotheker, Solothurn.
Kennel, Apotheker, Stans. (H32tOLz.)

Zt. Urftn Kxleitder für 1898.
Preis: 40 Cts.

Snchdruckerei Union, Solothnru.

à Rr. 110,160, 200, 2 0, 300, 400, 575 bis 3000.

àeltvr«
Harmoniums à Rr. 50, 70, 100, 125 etc.
Wir Aöbsn neue und altere Harmoniums

auck ill Amortisation und Uieto per
Nouât à Rr. 4, 5, 6, 8, 10 ab. (142'°

5.

i^ötistilt
de! àà siizleamd).

RrxeuZung lisil.
dräber, Rourdes-
u. Rronleicbnams-
altäre. Von 8r.
Ilsili^Ilcit Rapst
1-oo XIII. ausKk-
ilsicbnst. Xnor-

kennnnA der leaiboliscN-tbsologiscbsn Xkade-
mie in RsrsrsburA, der dsutscbsu Mission in
Xonstantinopel. rllsXullstKSASllstand xolllrsi.

Illustrierter Rreistzurant franko. 139'

à Rr 550 bis 2200.
Wir Zeben solcks -m denselben LsdinAunAen

ab, wie die Harmoniums.
Den Herren (Zsistlicben, katbul. Xlöstsrn

und Instituten Aevväbren wir besonders
V orteils.

OataloAe stellen Aratis ^ur VsrlüAunA.

N à 81 kâl.
Im Verlage der Buchdruckerei „Union" in

Solothurn ist zu beziehen:

»8 W M. Kl UIlI.
der

Diözese Basel für 1898.

Preis: 30 Cts.
Bei frankirter Einsendung von 35 Ctê. ge-

schieht die Zusendung franko. Postmarken
werden an Zahlung genommen.

Z« dczikdt« i« in Bild- mi> Kmst-Zlnlkkrri ÄlMni:
Das soziale Uebel der Truatsacht uild des WirtshauSlebeils der

Gegenwart, von I. Müller, Domherr Preis —.20
Die Trunksucht, von X. Wetzet „
FriedenSblüte», Gedichte gemischten Inhalts von C. I. Eisenring „
Blicke iu das Menschenleben, von W. Pina „
Marienkroile, Perlen und Blüten aus dem deutschen Dichtergarten „
Der Bncherfranz, Erzählung für das Volk „
Znbilaumöbüchlein Papst Leo XIII

„Schicket die Kinder taglich in die hl. Messe"
DaS fromme Gretchen, von I. Wipsli
Unterricht vom hl. Sakrament der Firmung, mit einem Anhang

von Gebeten

Der selige Niklans von der Flüh, Predigt von Bischof Fiala. „
Eine große Anzahl diverser Schlveizerbroschiiren „

beim

in der

Diözese Basel
für das Jahr des Herrn 1898.

WM- Preis 15 Cts. -MV
Zu beziehen durch die

Auch- k Kunstdruckerei Mnian
in Solothurn.

M Soeben in »nseein Verlag erschienen:

sAuhmZCHreD
(Männerköpfe,

H hübsche und minderljübsche) ^
ê Preis 25 Cts.

G Such- ä- Kmstdràrei Uni
Solothur»«.

Druck und Expedition der Buch, und Kunstdruckerei „Union" in Solothurn.


	

